
 
THEMA: Anmeldung 
 

 

 
(Die Angaben zur Person werden unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gespeichert) 

 

A n m e l d u n g   
 

1.) anzumeldendes Kind: (Bitte in Druckschrift ausfüllen)  

 
Name: __________________________Vorname:__________________________  Religion: _______________ 
 
geb. am:   _______________________ in:          __________________________ Staatsangeh.:____________ 
 
 
 

2.) Erziehungsberechtigte:  Mutter: _________________________________   Staatsangeh.: ___________ 

 
 
                                                    Vater: __________________________________   Staatsangeh.:___________ 
  

alleinerziehend: nein  wenn ja     das Sorgerecht hat Mutter  und/oder Vater  Rückseite beachten !            

 

Straße: ____________________________________________Telefon:________________________________ 
 
Plz, Ort:____________________________________________            ________________________________ 
 

Falls nicht zu erreichen,  Ersatz-Telefon-Nr./Handy____________________________________ 
 
E-Mail Kontakt: _______________________________________________________________ 

 
 

3.) Kindergartenbesuch: vom __________ bis __________ Kindergarten ___________________________ 

 
 
 

4.) Bemerkungen:    Liegen besondere Erkrankungen vor?  
 

                                  nein             wenn ja:   Arzt-Kontakt für Notfälle: ____________________________ 

     
          ggf. Medikamente: _________________________________________________________ 
    
Ich bin damit einverstanden, dass mit den Erzieherinnen / Erziehern des oben genannten Kindergartens  
und dem Gesundheitsamt (Schularzt)  über den Entwicklungsstand unseres Kindes gesprochen werden kann. 
 

                                   ja                      nein  

 
 

Datenschutz 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Teile der o.g. Daten an den Landkreis Diepholz übermittelt werden. Dort werden sie zu 
schulorganisatorischen Zwecken (z.B. Schulstrukturplanung, Haltestellen- u. Radwegeplanung, Statistik) genutzt sowie zur Überprüfung des 
Anspruchs auf kostenlose Schülerbeförderung. Sofern ein Anspruch auf Schülerbeförderung besteht, werden die Daten an das zuständige 
Verkehrsunternehmen weitergegeben, damit dort ein Fahrausweis ausgestellt werden kann. An den Landkreis wird ausschließlich 
Übermittelt: Name, Vornahme, Adresse, Postleitzahl, Wohnort, Geburtsdatum, Klassen-bezeichnung. An das Verkehrsunternehmen neben 
den o.g. Daten folgende Daten übermittelt: Einstiegshaltestelle, Linienbezeichnung, zuständiges Verkehrsunternehmen, Einstiegs- 
Ausstiegszone, Anzahl der Zonen, zuständige Schule. Die Speicherung/Löschung der Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Fristen. 
 

Anlage Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

Datum:      Unterschrift beider Sorgeberechtigten:  
 
 
 
 
____________________________         ________________________________________________________ 

Schulstr. 1,28816 Stuhr-Varrel  Tel.:04221/3113 Fax: 04221/39072  E-Mail sekretariat@gs-stuhr-varrel.de   www.grundschule-stuhr-varrel.de 

 

mailto:secretariat@gs-stuhr-varrel.de


 
THEMA: Anmeldung 
 

 

E r k l ä r u n g   z u r   S o r g e b e r e c h t i g u n g 
 

 
Schülerin/Schüler:_________________________________________________________________ 
                               Name                                             Vorname 
 

Name der Mutter: Name des Vaters: 

 
…………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………. 

Anschrift: Anschrift: 

  

…………………………………………………………. …………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Telefon: Telefon: 

…………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Sorgeberechtigt    

                                         ja 

                                         nein 

 

Sorgeberechtigt    

                                         ja 

                                         nein 

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen 
Entscheidung bzw. Vorlage der Nichtabgabe von Sorgeerklärungen nach §1626aBGB 
nachzuweisen. 
 
Bei getrennt lebenden / geschiedenen Eltern: 
 
Die Schülerin/der Schüler lebt bei 
 

   der Mutter      dem Vater      …………… 

 
 
 

_____________________________________________          ___________________________________________________ 
Unterschrift der Mutter         Unterschrift des Vaters  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

V o l l m a c h t  
 

(nur bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben) 
 

- das Ausfüllen der Vollmacht ist freigestellt - 
 
 

 
Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn __________________________________________________  
 
                                                                            (Name der Mutter oder des Vaters bei der/dem die Schülerin/der Schüler lebt)   

 
die Interessen meiner Tochter/meines Sohnes ___________________________________________ 
                                                                                             (Name der Schülerin/des Schülers) 

 
in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde zu 
vertreten. 
 
Die Vollmacht gilt bis zu ihrem schriftlichen Widerruf. 
 
 
___________________________         __________________________________________________ 
Ort, Datum                                            Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem  
                                                            die Schülerin/der Schüler nicht lebt 

 



 
THEMA: Anmeldung 
 

 
 

Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in unserer Schule. 

I. Datenverarbeitung 

Die Schule erhebt und speichert personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der 

Erziehungsberechtigten zum Zwecke der Erfüllung des Bildungsauftrags oder der Fürsorgeaufgaben, zur Erziehung 

oder Förderung der Schülerinnen und Schüler oder zur Erforschung oder Entwicklung der Schulqualität, soweit dies 

erforderlich ist. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist § 31 Abs.1 Satz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes 

(NSchG). Ohne eine rechtliche Grundlage ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig, wenn in die 

Verarbeitung eingewilligt wird. Die betreffenden Daten können freiwillig von Ihnen angegeben werden. 

Welche personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet, können Sie der im Anhang 

beigefügten Tabelle entnehmen. 

II. Übermittlungen personenbezogener Daten 
 
Die Anschrift der Schülerin oder des Schülers und der Erziehungsberechtigten wird an den Landkreis Diepholz als 
Träger der Schülerbeförderung und die unteren Gesundheitsbehörden zum Zwecke der Durchführung der 
Schuleingangsuntersuchung übermittelt. Grundlage für diese Übermittlungen ist § 31 Abs.1 S.2 NSchG. 
 
Gemäß § 31 Abs. 2 NSchG übermittelt die zuständige Meldebehörde den Grundschulen personenbezogene Daten 
der im jeweiligen Schulbezirk gemeldeten Kinder, deren Schulpflicht im folgenden Jahr beginnt, sowie die Daten der 
gesetzlichen Vertreter.  Dies geschieht auch, wenn die Kinder vor dem Beginn der Schulpflicht durch Umzug 
innerhalb der Gemeinde den Schulbezirk wechseln oder in die Gemeinde zuziehen. Die Schule erhält folgende Daten 
durch die Meldebehörde übermittelt: 
 
1. zum Kind  
a) Familienname,  
b) Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens,  
c) Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat,  
d) Geschlecht,  
 
2. zu den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern  
a) Familienname,  
b) Vornamen,  
c) Anschrift,  
d) Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes und bedingte Sperrvermerke nach § 52 des 
Bundesmeldegesetzes. 
 
 
Diese Daten werden von der abgebenden Schule an die aufnehmende Schule zum Zweck der Überwachung der 
Einhaltung der Schulpflicht übermittelt, wenn eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler die 
Schule innerhalb Niedersachsens wechselt.  
 
III. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Im Schulbereich ist für die Speicherdauer der Runderlass des Niedersächsischen Kultusministeriums zur 
„Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen: Löschung personenbezogener Daten nach § 17 Abs. 2 NDSG“  
2.1.2012 (RdErl. d. MK v. 2.1.2012 - 11-02201/1, 05410/1.2 (Nds.MBl. Nr.3/2012 S.81; SVBl. 3/2012 S.162) - VORIS 
22560 - Im Einvernehmen mit der StK und dem MI -) maßgebend.  
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IV. Betroffenenrechte 

Sie können folgende Rechte geltend machen: 
 

 Auskunft/ Akteneinsicht 

Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft bzw. Akteneinsicht über die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu erhalten 

 Berichtigung  

Sind bei uns gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig oder unvollständig, haben Sie gem. Art. 16 
DSGVO das Recht, diese berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen.  

 Löschung  

Art. 17 DSGVO normiert das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Dieses Recht steht Ihnen 
insbesondere dann zu, wenn die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer 
gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich ist oder Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen haben. 

 Einschränkung der Verarbeitung  

Gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
verlangen, wenn 

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird  

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 

- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

- oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben 

 Widerspruch 

Sie können bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, ein Widerspruchsrecht geltend 
machen. Gem. Art. 21 DSGVO ist jedoch zu berücksichtigten, ob schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
vorliegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
dient. 

 Datenübertragbarkeit 

Ist die Verarbeitung Ihrer Daten mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens erfolgt, haben Sie gem. Art. 20 
DSGVO das Recht, die Daten in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und an eine 
andere Schule zu übermitteln bzw. durch uns übermitteln zu lassen. 

 Widerruf der Einwilligung 

Sie haben gem. Art. 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, eine uns erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. 

 Beschwerde  

Art. 77 DSGVO enthält ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Die für uns zuständige 
Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de. 
Eine Beschwerde hat über das auf der Homepage der Landesbeauftragten für den Datenschutz eingestellte 
Beschwerdeformular zu erfolgen. 

 
V. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
 
Die datenverarbeitende Stelle ist die Grundschule Stuhr-Varrel, Schulstraße 1, 28816 Stuhr.   
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Emailadresse Datenschutz@gs-stuhr-varrel.de. 
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Bescheinigung gemäß § 34 Absatz 10a Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
(Gebührenpflichtig nach GOÄ) 

 
 
 
 
Name, Vorname des Kindes …………………………………………………………. 
 
Geburtsdatum des Kindes  …………………………………………………………. 
 
Adresse des Kindes  …………………………………………………………. 
 
     …………………………………………………………. 
 
 

 Hiermit wird bescheinigt, dass die Personensorgeberechtigten des o.g. Kindes  

       heute eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen,  
       nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) ausreichenden  
       Impfschutz des Kindes erhalten haben. 
 

 Hiermit wird bescheinigt, dass das o.g. Kind über einen vollständigen,  

       altersgerechten Impfschutz nach den Empfehlungen der STIKO verfügt. Die  
       nächste Impfung nach den Empfehlungen der STIKO ist ab dem  
       ______________________ vorgesehen.  
       Eine zusätzliche Impfberatung ist aus ärztlicher Sicht derzeit nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   ___________________________ 
Datum           Unterschrift    Praxisstempel 


